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RS OGH 1998/6/25 2Ob154/98f,
3Ob261/04k

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1998

Norm

ZPO §521 Abs1

ZPO §521a Abs1 Z2

Rechtssatz

§ 521a Abs 1 Z 2 ZPO hat nur den Rekurs gegen den Aufhebungsbeschluß und nicht auch den Rekurs gegen die

Zurückweisung eines solchen Rekurses zum Gegenstand. Das Rekursverfahren ist in letzterem Falle daher einseitig.

Die Rekursfrist beträgt vierzehn Tage.
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